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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Rostlöser P 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Reinigungsmittel 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
AcroTec GmbH Firmenname: 
Am Osterholz 1c Straße: 
D-85649 Brunnthal Ort: 

Telefon: 08102 / 895922 Telefax:08102 / 895133 
E-Mail: info@acrotec.de 

Joachim Traub Ansprechpartner: 
info@acrotec.de Auskunftgebender Bereich: 
07581/2007298 1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Gefahrenkategorien: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1B 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gefahrenhinweise: 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung 

Phosphorsäure ... % 
Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Gefahrenhinweise 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Sicherheitshinweise 

Verursacht Verätzungen. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 
AnteilBezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

7664-38-2 Phosphorsäure ... % 30 - < 35 %

231-633-2 015-011-00-6 
Skin Corr. 1B; H314 

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 1 - < 5 %

203-905-0 603-014-00-0 
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315 

110-65-6 But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol) 0,1 - < 1 %

203-788-6 603-076-00-9 
Skin Corr. 1B, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Skin Sens. 1; H314 H331 H301 
H312 H373 ** H317 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 

>= 30 % Phosphate. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

An die frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. 
Nach Einatmen 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten 
abwaschen. 

Nach Hautkontakt 

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt 
konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

Sofort Arzt hinzuziehen. Ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten. 
Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen 
Geeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Verätzungsgefahr durch freiwerdende stark reizende bis ätzende Dämpfe. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen ggf. volle Schutzkleidung aus säurefestem Material 
tragen. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Möglichst aus der Gefahrenzone entfernen. 
Zusätzliche Hinweise 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Personen fernhalten und auf windzugewandter 
Seite bleiben. Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden. 
Persönliche Schutzkleidung verwenden. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Austritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder 
Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, 
Sägemehl).  
Zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behätlter sammeln. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Siehe Kapitel 8. Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften beachten. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

In gut belüfteten Räumen mit säurebeständigem Boden lagern. Stets in Behältern aufbewahren, die dem 
Orginalgebinde entsprechen. 
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Nicht zusammen mit Alkalien lagern. 
Zusammenlagerungshinweise 

Lagerung unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und technischen Regeln. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

8BL Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³mg/m³ppmBezeichnung CAS-Nr. Art 
4(II) 102-Butoxyethanol 111-76-2 49

1(I) 0,1But-2-in-1,4-diol 110-65-6 0,36

2(I) Orthophosphorsäure 7664-38-2 2 E
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Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 

Proben.- 
Zeitpunkt 

Parameter Grenzwert Unters.- material Bezeichnung CAS-Nr. 

111-76-2 2-Butoxyethanol U 100 mg/l c Butoxyessigsäure 

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

säurebeständige Schutzhandschuhe tragen. 
Handschutz 

Säurebeständige Schutzkleidung tragen. 
Körperschutz 

Bei Auftreten von Dämpfen und Nebel Atemschutz-Filtergerät verwenden. Bei ungeklärten und intensiven 
Expositionen umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (EN 133) anlegen. 

Atemschutz 

gelblich 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

produktspezifisch Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert (bei 20 °C): 2

Zustandsänderungen 
>100 °CFlammpunkt: 

Dichte (bei 20 °C): 1,15-1,18 g/cm³

Wasserlöslichkeit: mischbar

9.2. Sonstige Angaben 
Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Es liegen keine Informationen vor. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
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Alkali (Lauge)., unedle Metalle 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Kontakt mit Metallen kann zu Wasserstoffentwicklung führen. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Bezeichnung CAS-Nr. 

Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 
7664-38-2 Phosphorsäure ... % 

Ratte LD50 1530 mg/kg BIOFAX (Gestis) oral 
Kaninchen LD50 2740 mg/kg BIOFAX (Gestis) dermal 

inhalativ Dampf LC50 850 mg/l Ratte 2 h 
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 

Ratte LD50 615 mg/kg oral 
Kaninchen LD50 435 mg/kg dermal 

inhalativ (4 h) Dampf LC50 (2- 20) mg/l Ratte 
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 (2- 20) mg/l Ratte 
inhalativ (4 h) Gas LC50 (450) ppm Ratte 

110-65-6 But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol) 
Ratte LD50 100 mg/kg oral 
Ratte LD50 659 mg/kg dermal 

inhalativ (4 h) Dampf LC50 0,69 mg/l Ratte OECD 403; Aerosol 
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 0,69 mg/l Ratte OECD 403; Aerosol 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor. 
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CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 

Phosphorsäure ... % 7664-38-2 
Akute Fischtoxizität 96 hLC50 138 mg/l Gambusia affinis 
Akute Algentoxizität 72 h OECD 201 ErC50 > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus 
Akute Crustaceatoxizität 48 h OECD 202 EC50 > 100 mg/l Daphnia magna 
2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 111-76-2 
Akute Fischtoxizität 96 hLC50 1474 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle) 
Akute Algentoxizität 72 hErC50 1840 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata 
Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 1550 mg/l Daphnia magna (Großer 

Wasserfloh) 
Fischtoxizität NOEC >100 mg/l 21 d Brachydanio rerio 

(Zebrabärbling) 
Crustaceatoxizität NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna (Großer 

Wasserfloh) 
But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol) 110-65-6 
Akute Fischtoxizität 96 hLC50 53,6 mg/l Pimephales promelas 
Akute Algentoxizität 72 h DIN 38412, Teil 9 ErC50 1058 mg/l Scenedesmus subspicatus 
Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 26,79 mg/l Daphnia magna (Großer 

Wasserfloh) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Angaben zum Gemisch: Es liegen keine Informationen vor. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
Log Pow Bezeichnung CAS-Nr. 

111-76-2 0,81 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen (AOX) 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Nicht in die Kanalisation, Untergrund, Erdreich gelangen lassen. Das Produkt wirkt durch pH-Verschiebung 
toxisch auf Wasserorganismen. 

Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. 
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 
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Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN 1805 

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: C1 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
Beförderungskategorie: 3 

80 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Freigestellte Menge: E1 
Transport nur nach den Transportvorschriften für Straße (ADR), Schiene (RID), See (IMDG) und Luft 
(ICAO/IATA). 

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN 1805 

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: III 

Gefahrzettel: 8 

C1 Klassifizierungscode: 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: UN 1805 

PHOSPHORIC ACID SOLUTION 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 
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223 Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

F-A, S-B EmS: 

Freigestellte Menge: E1 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 
14.1. UN-Nummer: UN 1805 

PHOSPHORIC ACID SOLUTION 14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

8 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
8 Gefahrzettel: 

A3 A803 Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L 

852 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
5 L IATA-Maximale Menge - Passenger: 
856 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
60 L IATA-Maximale Menge - Cargo: 

Freigestellte Menge: E1 
Passenger-LQ: Y841 

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 
nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Zusätzliche Hinweise 

Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nationale Vorschriften 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 
4,6,7,9,10,11,12,13,14,15. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Giftig bei Verschlucken. 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Verursacht Hautreizungen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Giftig bei Einatmen. 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch 
keine Zusicherung von Produkteigenschaften und Qualitätsbeschreibungen dar. Die in diesem 
Sicherheitsdatenblatt nach besten Wissen gemachten Angaben dienen der Information zum sicheren 
Umgang mit dem Produkt. Sie stellen keine Eigenschaftzusicherungen im rechtlichen Sinne dar. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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